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Inhaltsverzeichnis:

Landratsamt:

1.	 3. Sitzung des Kreistages am Freitag, 23.10.2020 um 14:00  
	 Uhr im Turnhalle, Berufliches Schulzentrum Forchheim

2.	4. Sitzung des Kreisausschusses am Donnerstag, 22.10.2020  
	 um 16:00 Uhr im Landratsamt Forchheim, großer Sitzungs- 
	 saal

3.	 2. Sitzung des Ausschusses für Mobilität am Mittwoch,  
	 21.10.2020 um 16:00 Uhr im Landratsamt Forchheim, gro- 
	 ßer Sitzungssaal

4.	Vollzug des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG);

	 Antrag nach § 16 Abs. 1 BImSchG der Fa. Bärnreuther +  
	 Deuerlein Schotterwerke GmbH & Co. KG, Dillberg 3,  
	 92353 Postbauer-Heng, auf immissionsschutzrechtliche Ge- 
	 nehmigung von wesentlichen Änderungen an dem beste- 
	 henden Kalksteinbruch Gräfenberg in den Gemarkungen  
	 Gräfenberg, Walkersbrunn und Guttenburg, Landkreis  
	 Forchheim (hier: Verlegung des Erörterungstermins)

5.	 Haushaltssatzung des Zweckverbandes zur Wasserversor- 
	 gung der Aufseß-Gruppe für das Haushaltsjahr 2020

1. 

3. Sitzung des Kreistages
am Freitag, 23.10.2020 um 14:00 Uhr im 

Turnhalle, Berufliches Schulzentrum Forchheim

TAGESORDNUNG:

1.	 Kenntnisnahme von der Niederschrift der Sitzung des Kreista- 
	 ges vom 27.07.2020

2.	 Vollzug der Geschäftsordnung (GeschO) des Kreistages Forch- 
	 heim; 

	 Umbesetzung des Kreisausschusses

3.	 Festsetzung der Entschädigung für den/die gewählte/n Stellver- 
	 treter/in des Landrats sowie weitere/n Stellvertreter/in des Land- 
	 rats

4.	 Bestellung von Herrn Roland Dauer zum Leiter des Rechnungs- 
	 prüfungsamts

5.	 Erklärung zur Situation der Flüchtlinge in Moria; 

	 Antrag der Kreistagsfraktionen

6.	 Änderung des Gebietes der Gemeinde Hallerndorf, Landkreis  
	 Forchheim, und des Marktes Hirschaid, Landkreis Bamberg

7.	 Chorakademie des Fränkischen Sängerbundes im Benediktiner- 
	 kloster Weißenohe;

	 Antrag auf Ergänzung des Kulturausschussbeschlusses vom  
	 27.05.2019 auf unbefristete Zusage des jährlichen Betriebskos- 
	 tenzuschusses des Landkreises Forchheim

8.	 Sanierung und Nutzung des Bahnhofsareals Behringersmühle  
	 (Multifondsansatz)

9.	 Klimaänderungen im Landkreis Forchheim; 

	 Vortrag Prof. Dr. Cyrus Samimi (Universität Bayreuth)

10.	Wünsche - Anträge - Informationen

Forchheim, 13.10.2020

Hermann Ulm 

Landrat
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Forchheim, 13.10.2020

Hermann Ulm 

Landrat

3. 

2. Sitzung des Ausschusses für Mobilität
am Mittwoch, 21.10.2020 um 16:00 Uhr im 

Landratsamt Forchheim, großer Sitzungssaal

TAGESORDNUNG:

5.	 Wünsche - Anträge - Informationen (W)

6.	 Kenntnisnahme von der Niederschrift der Sitzung des Aus- 
	 schusses für Mobilität vom 21.07.2020 (W)

7.	 Haushalt 2021 ÖPNV und Schülerbeförderung

8.	 Konzept zur Stärkung des ÖPNV im Wiesenttal

	 Antrag Fraktion der Grünen vom 21.07.2020

9.	 Neugestaltung des VGN-Tarifsystems 

	 Antrag Fraktion der Grünen vom 21.07.2020

10.	Steigerung der Attraktivität des ÖPNV

	 Antrag Fraktion Freie Wähler vom 21.07.2020

11.	Erstellung eines Mobilitätskonzeptes für den Landkreis Forch- 
	 heim

	 Antrag der SPD, Antrag der Freien Wähler

Forchheim, 13.10.2020

Hermann Ulm 

Landrat

2. 

4. Sitzung des Kreisausschusses
am Donnerstag, 22.10.2020 um 16:00 Uhrim 

Landratsamt Forchheim, großer Sitzungssaal

TAGESORDNUNG:

1.	 Kenntnisnahme von der Niederschrift der Sitzung des Kreisaus- 
	 schusses vom 24.09.2020

2.	 Festsetzung der Entschädigung für den/die gewählte/n Stellver- 
	 treter/in des Landrats sowie weitere/n Stellvertreter/in des Land- 
	 rats

3.	 Bestellung von Herrn Roland Dauer zum Leiter des Rechnungs- 
	 prüfungsamts

4.	 Erklärung zur Situation der Flüchtlinge in Moria; 

	 Antrag der Kreistagsfraktionen

5.	 Änderung des Gebietes der Gemeinde Hallerndorf, Landkreis  
	 Forchheim, und des Marktes Hirschaid, Landkreis Bamberg

6.	 Neuvergabe der Leistung Betrieb der dezentralen Wertstoffhöfe  
	 im Landkreis Forchheim

7.	 Vollzug des Kreishaushalts; 

	 Bericht der Kosten-Leistungs-Rechnung/Controlling: Quartals- 
	 bericht per 30.09.2020

8.	 Kreishaushalt 2021; 

	 Richtwertebeschluss für den Haushaltsplan 2021 des Landkrei- 
	 ses Forchheim

9.	 Entwicklungskonzept Obstinformationszentrum Fränkische  
	 Schweiz

10.	Chorakademie des Fränkischen Sängerbundes im Benediktiner- 
	 kloster Weißenohe;

	 Antrag auf Ergänzung des Kulturausschussbeschlusses vom  
	 27.05.2019 auf unbefristete Zusage des jährlichen Betriebskos- 
	 tenzuschusses des Landkreises Forchheim

11.	Sanierung und Nutzung des Bahnhofsareals Behringersmühle  
	 (Multifondsansatz)

12.	Wünsche - Anträge - Informationen
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1 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) 
i.V.m. Art. 65 Abs. 3 der Gemeindeordnung (GO) bis zu nächsten 
amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung in der Ge-
schäftsstelle des Zweckverbandes während der allgemeinen Ge-
schäftsstunden öffentlich auf.

Nachstehend wird die Haushaltssatzung hiermit amtlich bekannt 
gemacht:

Haushaltssatzung des Zweckverbandes zur Wasserversorgung 
der Aufseß-Gruppe für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung (GO) erlässt der 
Zweckverband zur Wasserversorgung der Aufseß-Gruppe für das 
Haushaltsjahr 2020 folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2020 wird hiermit festgesetzt; er schließt im Verwaltungshaushalt in 
den Einnahmen und Ausgaben mit 327.800 € und im Vermögens-
haushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 844.350 € ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß-
nahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden 
nicht festgesetzt.

§ 4

(1) Eine Betriebskostenumlage wird nicht erhoben.

(2) Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 500.000 € festgesetzt.

§ 6

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen.

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt rückwirkend am 01. Januar 2020 in 
Kraft.

Muggendorf, 20.10.2020

gez. Michael Distler

Verbandsvorsitzender

4

Landratsamt Forchheim
-Dienststelle Ebermannstadt-
Fachbereich Umweltschutz, Abfallrecht 
Az.: 44-1705.04-5. 

Vollzug des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG);

Antrag nach § 16 Abs. 1 BImSchG der Fa. Bärnreuther + Deu-
erlein Schotterwerke GmbH & Co. KG, Dillberg 3, 92353 Post-
bauer-Heng, auf immissionsschutzrechtliche Genehmigung 
von wesentlichen Änderungen an dem bestehenden Kalkstein-
bruch Gräfenberg in den Gemarkungen Gräfenberg, Walkers-
brunn und Guttenburg, Landkreis Forchheim (hier: Verlegung 
des Erörterungstermins)

Bekanntmachung:

Der im Genehmigungsverfahren zur Behandlung der Einwendun-
gen anberaumte Erörterungstermin am Mittwoch, 11.11.2020, 9.00 
Uhr, in der Turnhalle an der Ritter-Wirnt-Schule (Staatliche Real-
schule Gräfenberg), Kasberger Str. 33, 91322 Gräfenberg, wird auf-
gehoben.

Auf die Bekanntmachung des Landratsamtes Forchheim vom 
21.07.2020, veröffentlicht in den Amtlichen Nachrichten und Mit-
teilungen der Verwaltungsgemeinschaft Gräfenberg vom 29.07.2020 
(Nr. 31/2020) sowie im Amtsblatt des Landkreises Forchheim vom 
22.07.2020 (Nr. 22/2020), wird Bezug genommen. 

Der neu anberaumte Erörterungstermin wird rechtzeitig vorher öf-
fentlich bekannt gemacht, und zwar auf die gleiche Weise wie diese 
Bekanntmachung veröffentlicht wird. 

Ebermannstadt, 19.10.2020

gez.

Körner

Regierungsrätin

5

Zweckverband zur Wasserversorgung der Aufseß-Gruppe; Be-
kanntmachung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 
2020

Die Haushaltssatzung 2020 des Zweckverbandes zur Wasserversor-
gung der Aufseß-Gruppe wurde durch das Landratsamt Forchheim 
mit Schreiben vom 06.10.2020, Az. 2/21 – 9410 zur Kenntnis ge-
nommen.

Die Haushaltssatzung enthielt keine genehmigungspflichtigen Be-
standteile.

Die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen liegt gemäß Art. 40 Abs. 


